
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durchführung ergänzendes Verfahren 
Bebauungsplan „Am Friedhof“,  

Ortsgemeinde Gackenbach 
 
 

Nach Einschätzung der Ortsgemeinde wesentliche, bereits vorliegende 
umweltbezogene Stellungnahmen i. S. d. § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 
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Weiterer Dienstort: 

Nastätter Straße 31-33 
56346 Sankt Goarshausen 
Telefon 02663 9165-0 
Telefax 02663 9165-1150 

Geschäftszeiten: 

Montag – Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
und nach Vereinbarung 

 

 

E-Mail: info@montabaur.de ; dschuckart@montabaur.de   

  

 

         

 

Jahnstraße 5 
56457 Westerburg 
Telefon 02663 9165-0 
Telefax 02663 9165-1150 
vermka-wwt@vermkv.rlp.de 
www.vermkv.rlp.de 
 
19. Mai 2022 
 
 

 
 
Verbandsgemeindeverwaltung 
Montabaur 
Herrn Dominik Schuckart 
Konrad-Adenauer-Platz 8 
56402 Montabaur 
 

  

Mein Aktenzeichen 

33-26 512-03       
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 

11.05.2022 
2.1 / 610-13 Schu 

Ansprechpartner(in) / E-Mail 

Johannes Heidrich 
johannes.heidrich@vermkv.rlp.de 

Telefon / Fax 

02663 9165-1248 
02663 9165-1150 
 

 

 
 

 
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Friedhof“, Gemeinde Gackenbach 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Schuckart, 

hinsichtlich der Aufstellung des o.a. Bebauungsplanes nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die uns vorliegenden Unterlagen setzen als bauliche Nutzung insgesamt ein allgemei-

nes Wohngebiet fest. Diese sollen die planerischen Voraussetzungen für die Realisie-

rung schaffen. 

Grundsätzlich stellt sich für die weitergehende Bauleitplanung und Realisierung die 

Frage, in welcher Form es angedacht ist, den Grund und Boden so zu ordnen, dass 

das gewünschte Ziel (Bereitstellung von Bauland) nicht nur zeitnah, sondern über-

haupt erreicht werden kann. 

Die Möglichkeiten zur Realisierung von Bauland sind: 

  freiwillige oder privatrechtliche Bodenordnung 

 (Vermessung und Regelung der Eigentumsverhältnisse durch notarielle Verträge) 

oder 

 gesetzliches Bodenordnungsverfahren 
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 (Umlegungsverfahren oder vereinfachtes Umlegungsverfahren nach den  

 Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB), welches aber nur bei Scheitern  

 einer freiwilligen Regelung anwendbar ist.) 

Die im Geltungsbereich betroffenen Rohbaulandflächen befinden sich aktuell teilweise 

in Besitz der Gemeinde und in Privatbesitz. Sollte eine freiwillige oder privatrechtliche 

Bodenordnung scheitern, möchten wir Ihnen einige umlegungsrelevante Gesichts-

punkte darlegen und vorab auf folgendes hinweisen: 

1. Zulässigkeit Umlegungsverfahren 

a) Ein Umlegungsverfahren nach den Bestimmungen des BauGB ist ein Verwaltungs-

verfahren innerhalb der Schranken- und Inhaltsbestimmung des Eigentums (Art. 14 

Abs. 1 Satz 2 GG), es darf sich nicht als Enteignung (Art. 14 Abs. 3 GG) auswirken. 

Die Enteignung ist eine im Fremdinteresse liegende Maßnahme; die Umlegung 

dient zwar auch dem Interesse der Allgemeinheit an der Nutzung des Bodens, zu-

gleich aber auch insoweit gleichgerichteten Interessen der Eigentümer (BGH Urt. v. 

13.12.1990 -III ZR 240/89). Dabei ist zweierlei zu beachten: Einmal muss die Pri-

vatnützigkeit grundsätzlich nach der Zielsetzung der Maßnahme vorliegen, zum 

zweiten dürfen die tatsächlichen und rechtlichen Festsetzungen im Umlegungsver-

fahren die Privatnützigkeit nicht verletzen. Der Abzug der Flächen für den öffentli-

chen Bedarf sollte eine angemessene Substanzerhaltung der Eigentumsobjekte er-

warten lassen. Diesbezüglich erfüllt der Planentwurf die erforderlichen Kriterien of-

fensichtlich. 

b) Die möglichen Einwurfsflächen werden zurzeit teilweise landwirtschaftlich genutzt. 

Durch deren Einziehung können erhebliche Nachteile für den Restbetrieb einzelner 

oder mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe entstehen. Daher sollte der Umgang mit 

den landwirtschaftlichen Flächen bereits in den Abwägungsprozess zum Bauleit-

planverfahren eingestellt werden. Dabei sollten nicht nur die Eigentums- sondern 

auch Pachtverhältnisse in Betracht genommen werden. Restbetriebsbelastungen 

können nicht ohne Weiteres in der Umlegung geregelt werden, da sie planungs- 

und nicht umlegungsbedingt entstehen (siehe Abbildung 1). 
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2. Voraussetzungen zur Einleitung einer gesetzlichen Bodenordnung 

a) Die Beurteilung des dringenden Bedarfs an Wohnbauflächen ist ein mitentschei-

dendes Kriterium, welches auch einer möglichen gerichtlichen Überprüfung stand-

halten muss. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es im Hinblick auf eine nicht 

auszuschließende gerichtliche Überprüfung erforderlich, einerseits den vorliegen-

den Wohnbauflächenbedarf z.B. in Form eines Nachweises der Bauinteressen-

ten o.ä. zu untermauern und zu konkretisieren, auch anderseits explizit zu prüfen 

bzw. im Einzelfall zu hinterfragen, ob Baulücken dem örtlichen Markt zur freien Ver-

fügung stehen. Als geeignetes Mittel bieten sich schriftliche oder mündliche Umfra-

gen an. Sollten diesbezüglich noch keine belastbaren Zahlen vorliegen, wird emp-

fohlen, diese zu ermitteln. 

Abbildung 1: Auszug Liegenschaftskarte mit Luftbild 
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b) Die Einleitung einer Umlegung wäre unzulässig, solange eine Planverwirklichung 

zeitlich unabsehbar ist. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn z.B. die Gemeinde 

keine oder nur unzureichenden Haushaltsmittel für die Bodenordnung und die spä-

tere Erschließung bereitstellen kann. Nach Abschluss der Umlegung sollte die Er-

schließung absehbar und in einem überschaubaren Zeitraum erfolgen. Die Haus-

haltsplanungen sollten dementsprechend frühzeitig ausgerichtet und dargestellt 

werden. 

c) Das Scheitern einer freiwilligen Bodenordnung ist nachzuweisen und zu 

begründen. 

3. Abgrenzung eines Verfahrensgebietes 

Die Abgrenzung eines Umlegungsgebietes sollte zweckmäßig erfolgen, im Idealfall 

deckungsgleich mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes und den zukünftigen 

Erschließungseinheiten. 

4. Maßnahmen und Empfehlungen 

Zur Erreichung der Planungsziele durch ein mögliches Bodenordnungsverfahren wer-

den folgende Maßnahmen empfohlen: 

 Nachweis des dringenden Wohnflächenbedarfs. 

 Ggf. Entwicklung von Vermarktungsstrategien zur Deckung des dringenden 

Wohnflächenbedarfs. 

 Prüfung einer privatrechtlichen Realisierung. 

 Ausweisung von entsprechenden Haushaltsmitteln. 

 Darstellung des Realisierungszeitraumes. 

 Ankauf von Flächen oder vertragliche Sicherung von Zuteilungsansprüchen im 

angedachten Verfahrensgebiet. 

 Prüfung der ggf. landwirtschaftlichen Problematik innerhalb der Planaufstellung 

(u.a. Restbetriebsbelastungen/Pachtrechte/Bewirtschaftung). 

 Bereitstellung von Ersatzlandflächen als Tauschoption. 
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5. Hinweis 

Das in der Tabelle 1 zur Begründung genannte Flurstück 20 liegt in Flur 3 (siehe Abbil-

dung 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerne stehen wir für eine gemeinsame Gesprächsrunde zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Dr.-Ing. Gabriele Hückelheim 

Dr.-Ing. Gabriele Hückelheim 

Abteilungsleitung Bodenmanagement 

 

Abbildung 2: Übersicht der Flurstücke im Baugebiet 



Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Direktion Landesarchäologie I Außenstelle Koblenz

Niederberger Höhe 1 I 56077 Koblenz

Direktion

Landesarchäologie

Außenstelle Koblenz

Niederberger Höhe 1

56077 Koblenz

Telefon 0261 6675 3000

landesarchaeologie-koblenz

@gdke.rlp.de

www.gdke.rlp.de
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Postfach 1262

56402 Montabaur

Mein Aktenzeichen

2021_0405 3

Ihre Nachricht vom

11.05.2022

2.1/610-13/Schu

Aufstellung

Datum

20.05.2022.

Ansprechpartner / Email

Achim Schmidt

achim.schmidt@gdke.rlp.de

Telefon

0261 6675 3028

(bitte immer angeben)

hier:

Beteiligungsart § 4 Abs. 2 BauGB

Gemarkung Gackenbach

Projekt Bebauungsplan "Am Friedhof"

Betreff Archäologischer Sachstand

Erdarbeiten Verdacht auf archäologische Fundstellen

Textfestsetzung: Seite 28, Abschnitt "Archäologie": Wir bitten um 
Korrektur der Emailadresse. Vielen Dank!

2520

Überwindung / Forderung: 

Redaktionelle Änderung der Textfestsetzung/Begründung

Erläuterung Überwindungen / Forderungen

Redaktionelle Änderung der Textfestsetzung/Begründung

Durch die Textfestsetzung sind die Belange der Landesarchäologie nicht oder nicht ausreichend 
berücksichtigt. Wir bitten die Planunterlagen entsprechend des geschilderten archäologischen 
Sachverhaltes und den damit verbundenen Forderungen zu ergänzen.

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

Verdacht auf archäologische Fundstellen

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine konkreten Hinweise auf 
archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den Planungsbereich aus topographischen 
Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können bei Bodeneingriffen 
bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zerstörung durch die 
Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen.

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäologie. Eine 
Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der 
Direktion Landesdenkmalpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt werden.
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Mit freundlichen Grüßen

i.A. / i.V.

Achim Schmidt

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur Verfügung. Bitte 
geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an.

Seite 2 von 2



Vertraulichkeit 

 

 
 

Forstamt Neuhäusel | Industriestraße | 56335 Neuhäusel   

 
Verbandsgemeinde Montabaur 
Postfach 1262 
56402 Montabaur 
 
Per E-Mail: dschuckart@Montabaur.de 

 Forstamt Neuhäusel 

Industriestraße  
56335 Neuhäusel 
Telefon 02620 9535-0 
Telefax 02620 9535-25 
forstamt.neuhaeusel@wald-
rlp.de 
www.wald-rlp.de 
 
22.5.2022 

Mein Aktenzeichen 
63 121_2012 MTB_ 
Gackenbach_Am 
Friedhof 
 

Ihr Schreiben vom 
11.5.2022_2.1/610-
13/ Sch 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Friedbert Ritter 
Friedbert.Ritter@wald-rlp.de 

Telefon / Fax / Mobil 
02620 9535-22 
02620 9535-25 
Mobil 015228850736 

  

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Gackenbach | Bebauungsplan „Am Friedhof“ | 
Forstfachbehördliche Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezugnehmend auf o.a. Bauleitverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Aus den Planungsunterlagen ist zu entnehmen, dass der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes östlich an die Gemeindewaldabteilung Gackenbach Abt. 7c1 und südlich an die Gemein-
dewaldabteilung Gackenbach Abt. 7 b1, angrenzt.  
 

 



Vertraulichkeit 

 

 
 

Die Baugrenze des B-Planes unterschreitet in beiden Fällen den geforderten Abstandrichtwert 
zwischen Bebauung und Wald. 
 

 
 
Bebauungen in Waldrandnähe sind i.d.R. immer mit einer erhöhten Verkehrssicherung und mit 
Bewirtschaftungserschwernissen für den Waldeigentümer verbunden. Bei Einhaltung aller Ei-
gentümerpflichten kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Sturmereignissen mit einem 
erhöhten Gefahrenpotential für Leib und Leben sowie für Gebäude gerechnet werden muss.  
 
Die Klimaextreme der zurückliegenden Jahre zeigen zunehmend Gefahrenpotentiale im Be-
reich von Bebauungen in Waldrandnähe durch Sturm-, Eis- und Extremgewitterereignisse. 
 
Nach forstfachbehördlicher Gefahreneinschätzung und in Verbindung mit den örtlichen Wuchs-
verhältnissen ist als Abstandsrichtwert ein Mindestabstand 30 m zwischen Waldrand und zu 
erwartender Bebauung einzuhalten. Die Mindestabstandsregelung ist unabhängig von der der-
zeitigen Baumhöhe anzusetzen.  
 
Am östlichen Rand des Geltungsbereiches (Waldabteilung 7 c1) wäre eine Entschärfung der 
Gefahrenlage durch die Umplanung der öffentlichen Grünfläche möglich. Die Verlagerung der 
geplanten öffentlichen Grünfläche parallel zum angrenzenden Wirtschaftsweg sollte hier hinter-
fragt werden. 
 
Als Lösungsansatz angrenzend an die südliche Waldabteilung und als präventive Maßnahme 
könnte, zur Erreichung eines größeren Mindestabstandes zwischen Bebauung und Wald, nach 



Vertraulichkeit 

 

 
 

dem Eigentümerwillen, die waldbauliche Entwicklung mittelfristig, auf die Gestaltung eines stu-
figen Waldrandes hin gezielt ausgerichtet werden. Der Waldrand müsste auf eine Mindesttiefe 
(Abstandsrichtwert zur Baugrenze hin) dauerhaft in seiner Stufigkeit gepflegt werden. Die 
Pflegeverpflichtung wäre in den B-Plan aufzunehmen. 
 
Sofern die Einhaltung des Sicherheitsabstandes (Abstandsrichtwert) nicht umgesetzt wird, 
empfehlen wir eine Haftungsausschlusserklärung für Schäden, ausgehend von dem angren-
zenden Waldbestand abzuschließen, die den Waldbesitzer in vollem Umfang von jeglicher Haf-
tungspflichtpflicht befreit.  
Die Haftungsausschlusserklärung ist vom Bauherrn gegenüber dem betroffenen Waldbesitzer, 
abzugeben. Des Weiteren wäre im Hinblick auf die Gefahr für Leib und Leben eine entspre-
chende Auslegung der Statik des Gebäudes, z.B. in Form eines verstärkten Dachstuhls, zu 
fordern. 
 
Darüber hinaus verweisen wir mit Blick auf die Gefährdungspotentiale und die Wechselseitigkeit 
zu „natürlichen Lebensgrundlagen“, hier dem Wald, auf die „Allgemeinen Anforderungen“ in 
§ 3 der LBauO. 
 
Wir bitten der vor getragenen Gefahreneinschätzung bei der weiteren Entwicklung des Bebau-
ungsplanes Rechnung zu tragen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. Friedbert Ritter 
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Pfeil, Estelle

Von: Poschmann, Markus (GDKE) <markus.poschmann@gdke.rlp.de>
Gesendet: Montag, 23. Mai 2022 10:31
An: Schuckart, Dominik
Cc: Schmidt, Achim (GDKE)
Betreff: OG Gackenbach, Bebauungsplan „Am Friedhof“

OG Gackenbach, Bebauungsplan „Am Friedhof“ 
Ihr Zeichen: 2.1 / 610‐13 /Schu  
Ihr Schreiben vom: 11.05.2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Schuckart,  
 
wir haben das Vorhaben zur Kenntnis genommen. Aus Sicht der Direktion Landesarchäologie/Abteilung 
Erdgeschichte bestehen hiergegen keine Bedenken. Am weiteren Verfahren müssen wir nicht mehr beteiligt 
werden. 
 
Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege/Abteilung Praktische Denkmalpflege Mainz und 
der Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Koblenz bleiben vorbehalten und sind ggf. noch einzuholen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 
 
‐‐ 
Markus Poschmann 
Abteilung Erdgeschichte 
Direktion Landesarchäologie 
 
GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE  
RHEINLAND‐PFALZ 
 
Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 
Telefon 0261 6675‐3032 
Mobil 0171 7664828 
Telefax 0261 6675‐3010 
markus.poschmann@gdke.rlp.de 
www.gdke.rlp.de 
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Abonnieren Sie den aktuellen GDKE‐Newsletter, die Anmeldung finden Sie hier: 
newsletter.gdke‐rlp.de 
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Pfeil, Estelle

Von: Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net>
Gesendet: Dienstag, 24. Mai 2022 14:40
An: Schuckart, Dominik
Betreff: Leitungsauskunft - Vorgangs-Nr. 164695, Bebauungsplan Am Friedhof

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen 
beteiligt haben. 
 
Bitte beteiligen Sie uns zukünftig digital unter leitungsauskunft@amprion.net an Ihren Bauleitplanungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Vidal Blanco 
 
Amprion GmbH  
Asset Management 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund 
Telefon +49 231 5849-15711 
baerbel.vidal@amprion.net  
www.amprion.net  
https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html 
 
Aufsichtsrat: Uwe Tigges (Vorsitzender) 
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick (Vorsitzender), Dr. Hendrik Neumann, Peter Rüth 
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - Handelsregister-Nr. HRB 
15940 
Lobbyregister-Nr. R002477 | EU-Transparenzregister Nr. 426344123116-68 
 
#VielfaltVerbindet 
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Kernarbeitszeiten 
09:00-12:00 Uhr 
14:00-15:30 Uhr 
Freitag 9:00-12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
Bus ab Hauptbahnhof 
Linien 8,9,27,460 bis Haltestelle 
Stadttheater 

Parkmöglichkeiten 
Parkhaus Görresplatz 
Behindertenparkplatz: Regierungsstr. 
vor dem Oberlandesgericht 

  

 
 
 
 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Postfach 20 03 61 | 56003 Koblenz 
  

Verbandsgemeindeverwaltung 
Montabaur 
  

Konrad-Adenauer-Platz 8 
56410 Montabaur 
  
 

 REGIONALSTELLE  
GEWERBEAUFSICHT  
  
Stresemannstraße 3-5  
56068 Koblenz  
Telefon 0261 120-0  
Telefax 0261 120-2171  
poststelle@sgdnord.rlp.de 
www.sgdnord.rlp.de  
 
23.06.2022 
 

Mein Aktenzeichen 
23/01/6/2022/0147/JAE 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
11.05.2022 
2.1 / 610-13 / Schu 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Philipp Jächel  
Philipp.Jaechel@sgdnord.rlp.de 
 

Telefon / Fax 
0261 120-2069 
  

 
 

Aufstellung des Bebauungsplans „Am Friedhof“ der Ortsgemeinde Gackenbach 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 

2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen gegen die Aufstellung des v. g. Bebau-

ungsplan Bedenken. 

 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens dieses Bebauungsplans wurde durch das 

Büro „Normec uppenkamp“ eine Geruchsimmissionsprognose (Nr. 104012222R vom 

17.03.2022) erstellt. Im Kapitel 7.1 werden die Berechnungsergebnisse u.a. anhand 

der Abbildung 3 dargestellt. Trotz der bereits erfolgten Änderung des Plangebietes 

kommt es im mittleren östlichen Bereich des geänderten Plangebietes (Flur 1, Flur-

stück 187/3) zu Überschreitungen der Geruchshäufigkeiten von 10 % der Jahresstun-

den gemäß Geruchsimmissionsrichtlinie –G.I.R.L.–. Schädliche Umwelteinwirkungen 

sind somit nicht ausgeschlossen! 

Die Möglichkeit gemäß Anhang 7 Nr. 3.1 Abs. 5 der Technischen Anleitung Luft – TA 

Luft– Zwischenwerte für die geltenden Immissionswerte zu nutzen findet hier keine 
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Anwendung. Es existiert nämlich keine Gemengelage, die aber Voraussetzung für 

diese Annahme wäre, da das Plangebiet erst entwickelt werden soll!  

Entsprechend § 50 Bundes Immissionsschutzgesetz –BImSchG– sind Flächen einan-

der so anzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder 

überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete so weit wie möglich vermieden wer-

den. Dies ist bei Neuausweisung möglich! 

 

Ebenfalls wurde eine schalltechnische Beurteilung (Nr. I05101621R, vom 18.03.2022) 

durch das Büro „Normec uppenkamp“ erstellt. 

Entsprechend den Anforderungen der Technischen Anleitung Lärm –TA Lärm– fehlen 

in der Beurteilung Aussagen bezüglich der Qualität der Prognose, der Vorbelastung 

und die Betrachtung von kurzzeitigen Geräuschspitzen.  

 

Die schalltechnische Beurteilung ist zu überarbeiten. Das Plangebiet ist umzuplanen, 

sodass schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen ausgeschlossen 

werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

gez. 

Philipp Jächel 
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E-Mail: dschuckart@montabaur.de 
 
Verbandsgemeindeverwaltung 

Montabaur 

Konrad-Adenauer-Platz 8 

56410 Montabaur 

   

 

Bahnhofstraße 32  

56410 Montabaur 

Telefon 02602 9228-0 

Telefax 02602 9228-1800 

dlr-ww-oe@dlr.rlp.de 

www.dlr-westerwald-
osteifel.rlp.de 

 

 
 
 
01. Juli 2022 

Mein Aktenzeichen 
GA08_910/Gackenbach 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Michael Kien 
 

Telefon 
02602 92281327 
 

  

 

Bauleitplanung 

Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Friedhof" der Ortsgemeinde Gacken-
bach 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Offenlage gemäß   
§§ 13b i.V.m. 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

Dort. Schreiben vom 11.05.2022 - 2.1/610-13/Schu - 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aus flurbereinigungstechnischer, agrarstruktureller und siedlungsbehördlicher Sicht 
bestehen gegen die o.a. Planung keine Bedenken.  
 
Sofern sich keine weiteren Planungsänderungen ergeben, kann von einer weiteren 
Beteiligung abgesehen werden. 
 
Wir empfehlen die frühzeitige Abstimmung mit dem /den betroffenen landwirtschaft-
lichen Betrieb/en. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Michael Kien 
 



  Seite 2   

 

 
 
 
 
 
 
 
2/2 

 
 
 
01.07.2022/ 
 
 









1

Pfeil, Estelle

Von: Graef, Philipp <Philipp.Graef@wald-rlp.de>
Gesendet: Montag, 25. Juli 2022 11:50
An: Schuckart, Dominik
Betreff: AW: Neubaugebiet "Am Friedhof", OG Gackenbach

Guten Morgen Dominik, 
 
zuerst möchte ich noch, zusätzlich zu der Stellungnahme vom Forstamt Neuhäusel, darauf hinweisen wie wichtig der 
Erhalt und die Entwicklung von gesunden Waldbeständen mit hohen und alten Bäumen für das Klima ist. Gerade in 
bebautem Gebiet können große Bäume durch ihren Schatten die Temperaturen deutlich beeinflussen und einer 
starken Aufheizung im Sommer entgegenwirken. Daher ist auch angrenzend an das Baugebiet darauf zu achten und 
hinzuwirken, damit gute klimatische Bedingungen erhalten werden können. Wie bei dem Vororttermin besprochen 
und nach Rücksprache mit dem FAL Ritter wird die südlich angrenzende Abteilung 7b wie laut Stellungnahme 
empfohlen hin zu einem stufigen Waldrand entwickelt. Die Maßnahme lässt sich noch gut umsetzen, da es sich um 
einen ca. 18 jährigen artenreichen jung Bestand handelt. Aufnahme in B‐Plan und abklären bei UNB Herr Kemper ob 
Waldrandgestaltung in Ökokonto aufgenommen werden kann. 
In Abteilung 7c, die östlich an das Baugebiet angrenzt, handelt es sich um einen 56 jährigen Douglasienbestand, der 
eine Baumhöhe von bis zu ca. 50‐60m erreichen kann. Hier lässt sich eine Waldrandgestaltung nicht umsetzten ohne 
die Gefahr einzugehen diesen Bestand schwer zu schädigen bis hin zum kompletten Verlust. Der Bestand weist einen 
größeren Pflegerückstand auf und dadurch ist die Bestandes‐ und Einzelbaumstabilität sehr gering. Ein starker 
Eingriff in den Randbereich dieses sehr windexponierten Bestandes ist daher nicht zielführend und zu unterlassen.  
Zuerst muss in mehreren Eingriffen/Durchforstungen in den beiden kommenden Jahrzehnten die 
Einzelbaumstabilität erhöht und im Randbereich sehr behutsam einzelbaumwiese eingegriffen werden. 
Für die beiden angrenzenden Baugrundstücke (ein Grundstück vorher als Grünfläche beplant) soll daher eine 
Haftungsausschlusserklärung vereinbart werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
‐‐ 
Philipp Gräf 
 
Forstrevier Buchfinkenland 
Auf der Heide 6 
56412 Horbach 
 
Tel: 06439‐9290860 
Fax: 06439‐9290861 
Mobil: 0160‐2984915 
E‐Mail: philipp.graef@wald‐rlp.de 
 
 ‐‐‐‐‐Ursprüngliche Nachricht‐‐‐‐‐ 
Von: Schuckart, Dominik <DSchuckart@Montabaur.de>  
Gesendet: Donnerstag, 21. Juli 2022 16:40 
An: Gräf, Philipp <PGraef@montabaur.de> 
Betreff: Neubaugebiet "Am Friedhof", OG Gackenbach 
 
[DIESE EMAIL STAMMT VON EINEM EXTERNEN ABSENDER. BITTE BEACHTEN SIE DIES VOR DEM ÖFFNEN VON 
INTERNET‐LINKS ODER DATEIANHÄNGEN.] 
 
 
Hallo Philipp, 
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wollte Dich nochmal kurz erinnern wegen Gackenbach. Schönes Wochenende Dir! 
 
  
 
Liebe Grüße 
 
Dominik 
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag  
 
Dominik Schuckart 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur 
 
‐ SG 2.1 Planen und Bauen ‐ 
 
Konrad‐Adenauer‐Platz 8 | 56410 Montabaur 
 
Tel.: +49 2602 126‐173| Fax: +49 2602 126‐297 
 
E‐Mail: dschuckart@montabaur.de <mailto:dschuckart@montabaur.de>  | Internet: www.vg‐montabaur.de 
<http://www.vg‐montabaur.de/> Rechnungen an: Rechnungen@montabaur.de 
<mailto:Rechnungen@montabaur.de>   
 
Diese E‐Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat 
sind oder diese E‐Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten diese 
Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet. Diese E‐Mail‐
Adresse ist aus technischen Gründen nicht für den Empfang signierter E‐Mails geeignet. 
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Pfeil, Estelle

Von: Poschmann, Markus (GDKE) <markus.poschmann@gdke.rlp.de>
Gesendet: Mittwoch, 14. September 2022 08:44
An: Schuckart, Dominik
Cc: Schmidt, Achim (GDKE)
Betreff: OG Gackenbach, BP „Am Friedhof“; 

OG Gackenbach, BP „Am Friedhof“; erneute Offenlage nach §§ 13b i.V.m. 4a Abs. 3 BauGB 
Ihr Zeichen: 2.1 / 610‐13 / Schu  
Ihr Schreiben vom: 07.09.2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Schuckart,  
 
wir haben das Vorhaben zur Kenntnis genommen. Aus Sicht der Direktion Landesarchäologie/Abteilung 
Erdgeschichte bestehen hiergegen keine Bedenken. Am weiteren Verfahren müssen wir nicht mehr beteiligt 
werden. 
 
Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege/Abteilung Praktische Denkmalpflege Mainz und 
der Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Koblenz bleiben vorbehalten und sind ggf. noch einzuholen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 
 
‐‐ 
Markus Poschmann 
Abteilung Erdgeschichte 
Direktion Landesarchäologie 
 
GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE  
RHEINLAND‐PFALZ 
 
Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 
Telefon 0261 6675‐3032 
Mobil 0171 7664828 
Telefax 0261 6675‐3010 
markus.poschmann@gdke.rlp.de 
www.gdke.rlp.de 
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Abonnieren Sie den aktuellen GDKE‐Newsletter, die Anmeldung finden Sie hier: 
newsletter.gdke‐rlp.de 



Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Direktion Landesarchäologie I Außenstelle Koblenz

Niederberger Höhe 1 I 56077 Koblenz

Direktion

Landesarchäologie

Außenstelle Koblenz

Niederberger Höhe 1

56077 Koblenz

Telefon 0261 6675 3000

landesarchaeologie-koblenz

@gdke.rlp.de

www.gdke.rlp.de
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Postfach 1262

56402 Montabaur

Mein Aktenzeichen

2021_0405 4

Ihre Nachricht vom

07.09.2022

2.1/610-13/Schu

Aufstellung

Datum

15.09.2022.

Ansprechpartner / Email

Achim Schmidt

achim.schmidt@gdke.rlp.de

Telefon

0261 6675 3028

(bitte immer angeben)

hier:

Beteiligungsart § 4a Abs. 3 BauGB

Gemarkung Gackenbach

Projekt Bebauungsplan "Am Friedhof"

Ortsteil:

Betreff Archäologischer Sachstand

Erdarbeiten Verdacht auf archäologische Fundstellen

Textfestsetzung: Abschnitt 4, Absatz 2, Seite 29.2809

Überwindung / Forderung: 

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind 
berücksichtigt

Erläuterung Überwindungen / Forderungen

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind berücksichtigt

Durch die aktuelle Textfestsetzung sind unsere Belange berücksichtigt.

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

Verdacht auf archäologische Fundstellen

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine konkreten Hinweise auf 
archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den Planungsbereich aus topographischen 
Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können bei Bodeneingriffen 
bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zerstörung durch die 
Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen.

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäologie. Eine 
Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der 
Direktion Landesdenkmalpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt werden.

Seite 1 von 2



Mit freundlichen Grüßen

i.A. / i.V.

Achim Schmidt

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur Verfügung. Bitte 
geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an.

Seite 2 von 2
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Pfeil, Estelle

Von: Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net>
Gesendet: Montag, 19. September 2022 09:39
An: Schuckart, Dominik
Betreff: Leitungsauskunft - Vorgangs-Nr. 169597, Bebauungsplan Am Friedhof

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen 
beteiligt haben. 
 
Bitte beteiligen Sie uns zukünftig digital unter leitungsauskunft@amprion.net an Ihren Bauleitplanungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Vidal Blanco 
 
Amprion GmbH  
Asset Management 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund 
Telefon +49 231 5849-15711 
baerbel.vidal@amprion.net  
www.amprion.net  
https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html 
 
Aufsichtsrat: Uwe Tigges (Vorsitzender) 
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick (Vorsitzender), Dr. Hendrik Neumann, Peter Rüth 
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - Handelsregister-Nr. HRB 
15940 
Lobbyregister-Nr. R002477 | EU-Transparenzregister Nr. 426344123116-68 
 
#VielfaltVerbindet 
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Forstamt Neuhäusel | Industriestraße | 56335 Neuhäusel   

 
Verbandsgemeinde Montabaur 
Postfach 1262 
56402 Montabaur 
 
Per E-Mail: dschuckart@Montabaur.de 

 Forstamt Neuhäusel 

Industriestraße  
56335 Neuhäusel 
Telefon 02620 9535-0 
Telefax 02620 9535-25 
forstamt.neuhaeusel@wald-
rlp.de 
www.wald-rlp.de 
 
22.9..2022 

Mein Aktenzeichen 
63 121_2012 MTB_ 
Gackenbach_Am 
Friedhof 
 

Ihr Schreiben vom 
7.9.2022_2.1/610-13/ 
Sch | 
7.9.2022_2.1/610-13 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Friedbert Ritter 
Friedbert.Ritter@wald-rlp.de 

Telefon / Fax / Mobil 
02620 9535-22 
02620 9535-25 
Mobil 015228850736 

  

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Gackenbach | Bebauungsplan „Am Friedhof“  

 Entscheidung über die Bedenken der unteren Forstbehörde 

 Erneute Offenlage 
Forstfachbehördliche Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezugnehmend auf o.a. Bauleitverfahren nehmen wir zur Würdigung unserer Stellungnahme 
vom 22.5.2022 wie folgt Stellung: 
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I. Würdigung (Schreiben vom 7.9.2022 Az.: 2.1/610-13) 
 

 
Auszug aus der Planzeichnung der zweiten Offenlage 

 
Auszug: Begründung und Textfestsetzungen 

Zu 6. 6 Landschaftsplanung und Artenschutz / Forstwirtschaftliche Belange 
„Gemeindewaldabteilung 7b1: 
Die Gemeindewaldabteilung 7b1 grenzt südlich an das Plangebiet an. Es handelt sich 
um einen artenreichen jungen Waldbestand. Die Gemeinde verpflichtet sich im Bereich 
des Abstandsrichtwertes einen gestuften Waldrand in einer Tiefe von 30 m zu entwi-
ckeln und dauerhaft zu pflegen.“ 

 
 Wir bitten die Festsetzungen zur Gemeindewaldabteilung 7b1 unter Pkt. 6.6 wie vor be-

schrieben um den Wortlaut „in einer Tiefe von 30 m“ zu ergänzen. 
 
Auszug: Begründung und Textfestsetzungen 

Zu 6. 6 Landschaftsplanung und Artenschutz / Forstwirtschaftliche Belange 
Gemeindewaldabteilung 7c1: 
Dieser Bereich grenzt östlich an das geplante Baugebiet. Es handelt sich um einen 56-
jährigen Douglasienbestand, der eine auch über 40 m hinausgehende Baumhöhe von 
bis zu ca. 50 – 60 m erreichen kann. Eine komplette Waldrandgestaltung lässt sich 
nicht umsetzen ohne die Gefahr einzugehen diesen Bestand schwer zu schädigen, bis 
hin zum kompletten Verlust. Der Bestand weist einen größeren Pflegerückstand auf 
und dadurch ist die Bestands- und Einzelbaumstabilität sehr gering. Ein starker Eingriff 
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in den Randbereich dieses sehr windexponierten Bestandes ist daher nicht zielfüh-
rend. Zunächst muss in mehreren Eingriffen/ Durchforstungen in den beiden kommen-
den Jahrzenten die Einzelbaumstabilität erhöht und im Randbereich sehr behutsam 
einzelbaumweise eingegriffen werden.  

 
Für die beiden angrenzenden Baugrundstücke soll daher eine Haftungsausschlusser-
klärung vereinbart werden. 

 
 Wir bitten die Festsetzungen zur Gemeindewaldabteilung 7c1 unter Pkt. 6.6 wie vor be-

schrieben um den Wortlaut „auch über 40 m hinausgehende“ durch „von bis zu ca. 50 – 
60 m“ zu ersetzen. 

 
II. Stellungnahme 

zur erneuten Offenlage (Schreiben vom 7.9.2022 Az.: 2.1/610-13 / Sch) 
 
Wie bereits in unserem Schreiben vom 22.5.2022 Az.: 63 121_2012 MTB_ Gackenbach_Am 
Friedhof, ausgeführt möchten wir nochmals auf nachstehende Empfehlungen mit Blick auf die 
Gemeindewaldabteilung hinweisen: 
 
In der neuen Planzeichnung (2. Offenlage) wurde die südöstlich vorgesehene Grünfläche in 
„Allgemeines Wohngebiet“ geändert. Sodass sich die Gefahrenlage (die vom Revierleiter ein-
geschätzte Labilität des Douglasienbestandes) auf ein weiteres Grundstück ausdehnt. Aus 
der Bestandesbeschreibung der Abt. 7c1 ist abzuleiten, dass kurzfristig keine Überleitungsein-
griffe mit dem Ziel eines stufigen Waldrandes, ohne Risikoerhöhung für den gesamten Wald-
bestand, umsetzbar sind. Dieses Ziel („gestuften Waldrand in einer Tiefe von 30 m“) sollte je-
doch bei der weiteren Bestandesentwicklung als langfristiges Ziel, dem Eigentümerwillen ent-
sprechend, in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 
Die klimawandelbedingten Witterungsextreme lassen eine Prognose mit Blick auf die Gefah-
renlage nicht mehr fachlich einschätzen. Hier wäre planungstechnisch die Zurücknahme der 
Baugrenze auf das notwendige Maß für die beiden am Waldrand zur Abt. 7c1 befindlichen 
Baugrundstücke ein erster umzusetzender Lösungsansatz. 
 
Die Empfehlung der Haftungsausschlusserklärung wurde in der Würdigung mit aufgenommen. 
Diese zivilrechtliche Vereinbarung greift für Sach- und Vermögensschäden und gilt nicht für 
Ansprüche, die sich aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit ergeben. 
 
Insofern empfehlen wir der Trägerin des Bauleitverfahrens, die gleichzeitig Waldbesitzer der 
Abt. 7c1 ist, zur Absicherung von Haftungsfragen, die Leben, Körper oder Gesundheit be-
treffen, eine entsprechende Auslegung der Statik der angrenzenden Wohngebäude, z.B. in 
Form eines verstärkten Dachstuhls, …, zu fordern. 
 
Hier verweisen wir mit Blick auf die Gefährdungspotentiale und die Wechselseitigkeit zu „na-
türlichen Lebensgrundlagen“, dem Wald, auf die „Allgemeinen Anforderungen“ in § 3 der 
LBauO. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gez. Friedbert Ritter 
 
Anlage: Entwurf einer zivilrechtlichen Haftungsausschlusserklärung 



Erklärung 
 

gegenüber dem Waldbesitzenden 
 
 
Der/Die Eigentümer/in vom Grundstück Flurstücksnummer ..................,  
Gemarkung ....................................... 
Frau/Herr/Firma........................................................................................, 
 
verzichtet auf alle Schadensersatzansprüche, die sich durch den Waldbestand, die 
Waldbewirtschaftung und den Forstbetrieb ergeben. Dies gilt nicht, soweit die Ansprüche 
durch grob fahrlässige oder vorsätzliche Handlungen des Waldbesitzenden oder seiner 
Beauftragten ausgelöst werden und für Ansprüche, die sich aus der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit ergeben.  
 
Der/Die Eigentümer/in stellt den Waldbesitzenden von Sach- und Vermögensschadensersatz-
ansprüchen Dritter, die sich aus dem Waldbestand, der Waldbewirtschaftung und dem 
Forstbetrieb ergeben, frei und übernimmt deren Regulierung in eigener Vertretung, es sei 
denn, die Schäden sind durch Bedienstete oder Beauftragte des Waldbesitzenden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht worden. 
 
Der/Die Eigentümer/in ist bereit, die Zusatzkosten bei Fällungsmaßnahmen im angrenzenden 
Waldbestand, wie Anzeichnen der Stämme und vermehrte Nebenkosten etc., die zum Schutze 
der Bauwerke notwendig sind, zu tragen. 
 
Der/Die Eigentümer/in nimmt zur Kenntnis und anerkennt für sich und seine/ihre Rechts-
nachfolger sowie nachfolgende Erwerber, dass einem späteren Antrag auf eine Zurücknahme 
des Waldbestandes bzw. eine Beseitigung von Randbäumen nicht entsprochen werden kann, 
sofern es sich nicht um erkennbar kranke Bestandsmitglieder handelt. 
 
Sämtliche Schäden, die durch das unmittelbare Heranbauen an den Waldrand durch Funken-
flug oder Wasserzuleitung etc. an dem benachbarten Waldbestand entstehen sollten, hat 
der/die Eigentümer/in haftungsmäßig für sich und seine/ihre Rechtsnachfolger sowie nach-
folgenden Erwerbern gegenüber dem Waldbesitzenden zu vertreten. 
 
Darüber hinaus verpflichtet sich der/die derzeitige Eigentümer/in, im Falle der Veräußerung 
oder anderweitigen Übertragung seines/ihres Grundstücks, diese Erklärung von dem neuen 
Eigentümer anerkennen zu lassen bzw. auf den Abschluss einer neuen Vereinbarung hinzu-
wirken. Außerdem hat er/sie den neuen Eigentümer zu verpflichten, im Falle einer Weiter-
veräußerung ebenso zu verfahren. 
 
 
............................................    ...................................................... 
(Ort, Datum)      (Unterschrift des/der Eigentümers/in) 
 
 
............................................    ...................................................... 
(Ort, Datum)      (Unterschrift des Waldbesitzenden) 
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